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3lMffcr. (daw«*. fmufcts („Meifterblati") Sir, 4"

Slrt bei Ilten. ®ai fann naf oerff iebeneti Stiftungen
erreift werben: ®ie gtoformen [ölten [if ber praftiffen
3wecfmäßigfett unterorbnen. SBir füllten œlcber erfennen,
wai für eine Aufgabe ber ißilafter, bie «Säule ufw. ju
erfüllen tjaben, wie fie wirfen, wie ©ifen unb [polj ftnw
gemäß geftaltet werben. .jpanb in [partb gebt bamit bie

finngemäße 2luinüt)ung ber SBerfjeuge. SEBai ^ier bie

Serblnbung jwiffen Unterrift unb SBerfftatt erreifen
fann, geigt am beften bie 3ürferffule. stein jelfne=
riffe Übungen müffen fo geftaltet werben, bafj fie fren
tieferen ©Inn nift oerlieren. Qebeê oom ©egenfianb
unb SJtaterial toSgelöfte Qeifnen ift ber Sobfeinb jebei
guten ®effmacfei ; ei ift ba§ befte SJlittel, um bie iß^an=
tafie ju töten.

Sieben ben jetfneriffen Übungen mag bie Sorwet=
fung non guten unb ffleften ©egenftänben eingreifen,
burf Sefuf oon SJlufeen, burf 53iftbilber, burf ge=

wöljnlife Silber ufw. Unfere Sorfaljren |aben ©utei
tjeroorgebraft, aber ja nift lauter ©utei. SJlan greife
ju ben SBerfen: ®te fföne alte ©fweij; bie neuefte
SDtappe ber 3ürferffule. Iber adguotele Silber fönnen

auf ben ©effmacf oerbilben. ®er Serrer barf in ben

gragen bei ©effmacfei fein ©ufenber metjr fein; ber
Serrer im Siebenamt ift manfmal ben Slnforberungen
nift gewaffen; oft wirb frn bie Seljrtätigfett an ber
gortbilbungi* unb ©ewerbeffule gerabeju aufgebrängt.

Serrer f>ilber in 2Bil get)t mit ber ©ingabe ber

§etmatffutjoereinigung ntft in allen Seilen einig. @e

wiß gibt ei ©fulen, bie gar feinen ober ju wenig 3«t=

fenunterrift erteilen. Slber anbere letften reft gutei.
©o l)ätte man neben bem SBort bei Sabeli in ber @ln=

gäbe auf ein folfei ber Slnerfennung anbringen bürfen.
®er Serift foüte neben bem büftern ©fatten auf bie

fföneren Siflftellen enthalten. Stuf ber Sekret im Sle=

benamt fann ©utei leiften; er ift mit ben örtlifen Ser=
Ijältniffen unb Sebürfniffen eljer oerwaffen ali ein

Sßanberleljrer. Sorauifefcung ift babei immer, bag er
Serater unb fiferer gütjrer für £erj unb ©emüt bei
©fületi wirb. Sie ©ingabe ift infofern tn einem un-
günftigen ßeitpunft erfolgt, weil bie SBerturteile für bie

äffetiffen fragen fif tjeute ffroff gegenüberftetjen. ®ie
gewerblifen ©fulen finb Ijtnfifttif gaf jetfnen, grei=
banbjetfnen bie Sorberettungen für bie ffmücfenben
Serufe; anberfeiti Ijat man bai Seftreben, gafffulen
für etnjelne ©ewerbe unb ©ebtete ju erriften. 3" einer
©emeinbe, wo Seute mit offenen Slugen wohnen, wirb
eine ©effmadfioerbilbung burf bie ©fuie wot;! faum
entfielen. Sieben ber jtffrlifen SïuifMung, wo bie £anb=
werfet mit ber Äritif nift jurücftjatten, fommen ja nof
bie fantonalen unb ff roetjeriffen ©jperten, bte jum
Sleften feijeri. ®er SSBanberle^rer wirb nift in allen
Seilen anftetle bei ortianfäßigen Sefyreti treten fönnen.

* *
©o ftanben fif in btefer wiftigen Unterriftifrage

jwei oerffiebene Sluffaffungen gegenüber. ®er Serift=
erftatter befam ben ©tnbrudf, baß bie Serljältniffe nift
burfwegi fo fflimm ftnb, wie man aui ber ©ingabe
ber £etmat[fu^oeretnigung ff tiefen fönnte. Qmmer^in
oerbtent btefe ©ette ber Stusbitbung bei gewerblifen unb
fjanbwerfttfen Stafwuffei unfere oollfie Slufmerffanv
feit. Qm ©runbgebanfen oerfolgt bie fpeimatffußoeret=

nigung ein gutei 3tel; ja man fann fagen, baß fte mit
ber ©ingabe weitere Kreife aufmerffam mafte: etnerfeitS
auf bie Sebürfniffe einer befferen ©effmacfibilbung un=

ferer fünftigen ^anbwerfer unb ©ewerbetreibenben, an
berfelti auf bie leiber attju otelen, ffleften ©effmacf
oerratenben Serfaufigegenftänbe, SBoljnungietnriftungen,
Çauëgerâte, gimmerffmudf ufw., wie fte leiber lanb auf
unb ab nof itt Staffen ju ftnben finb. Siftbilberoor--

träge mit ©egenüberfteüung oon guten unb ffleften
Setfpielen fönnten auf btefem ©ebiet ebenfo bte Singen

öffnen wie feinerjeit bte befannten Süfer oon ©fulje-
Slauntburg.

®er ^eimatffu^=Sereinigung ©t. ©aEen îommt baê

Serbienft ju, etne gtage aufgegriffen unb burf auf-

fflujjreifen Siftbilberoortrag oor Singen geführt ju
^aben, bie eben jebermann angebt. ®er gute ©effmacf
mu§ immer rneljr wieber SIDgemeingut werben. Cfne ein-

get;enbe Sele^rung unb ©cjteljung naf btefer Stiftung
wirb ba§ nie ju etreifen fein. SIber nift ber ©fuü
allein barf man bie große Slufflârungëarbeit jumuten;
jebermann muß an fetner ©teile mithelfen, bie ©effmacf^
oerbilbung au§ ber SBelt ju ffäffen.

Uolkswirt$<baft.
tpfünöörtefgefejj. ®te ftänberätlif e ßommiffion füt

bte Stuëgabe oon ^ßfanbbrtefen, bie tn Sugano tagte, ^at
bie erfte Sefung beê ©efe^entwurfeê beenbet. 3n îb<

weifung oon ber Sorlage be§ Sunbesrateê ^at fte bte

3al)l ber für bit ©miffion oon ^Sfanbbriefen au§ff ließ-

Itf pftänbigen 3entralinftitute auf 5 net feftgefegt. ®te

ißfanbbriefe foHen etne Saufjett oon mlnbefien§ jwanjig
unb ^öfftenS fünfgig 3at)ren erhalten. 3« ben übrige«
wiftigen Sölten tjat bie Äommiffton ben in ber Sot'
tage oorgefeßenen Söfungen jugeftimmt. 3"beffen würbe
ba§ Kapitel über bte ftrafreftltfen Seftimmungen gut

Umarbeitung an ba§ gtnanjbepartement jurücfgewiefeti-
®tefe§ wirb ber Äommiffion jur Seratung in jweitet
Sefung etnen ©ntwurf oorlegen, ber ben hfaltttfen unb

formellen Slbänberungen, wie fte ftf au§ ben Seratunge«
ber Kommiffion ergeben ^aben, Siefnung tragen foil.

2)ö§ neue ©nteignungSflefeg. Som 24.-27.3«««^
tagte tn 3ö«i^ unter bem Sorff oon ©träult (Sßtnter'
tt)ur) unb in Slnwefen^eit oon Sunbelrat ^äberltn bie

Äommiffion be§ SlationalrateS für ba§ neue ©nteignung^-
gefe^. «Sie beffloß ©Intreten auf ben ©ntwurf unb be'

riet biefen bi§ ju ben Seftimmungen über ben Sofljug-
3m großen unb ganjen würbe bem ©ntwurf jugeftinttnb
tnsbefonbere auf feinen Steuerungen gegenüber bem btë'

berigen ©efet}. SorauSfe^ungen unb Umfang be§ @nt'

etgnung§reft8 werben im wefentlifen auf ©runb beï

bisherigen Srajig befiimmt. ®ie Seftrebungen be§ ^ei'
matffufceê fotlen tunlif ft gewatjrt werben. ®em ©runb'
eigentümer wirb ba§ Sleft eingeräumt, gegen S^nauf'
nahmen, 9lu§ftedEungen unb ä|nlife Sllaßna^men
bewilligter ©nteignung ©tnfpraf e ju ergeben. ®te @1®'

mente ber ju leiftenben ©ntffäbigung werben auf be*

©runblage ooHer ©ntffäbigung für bie burf bie ©«''
eignung oerurfaften Slaftetle näßer umffrteben (Se*'
fauflwert bei ©efamtenteignung, SHinberwert be§ Step

grunbftücES bei Seilenteignung, allfälliger perfönlif^
©faben, foweit er naf bem gemöljnltfen Sauf be*

®tnge oorau§gefef)en werben fann). ®ie SJlöglif feit bee

Staturalerfa^eS mit 3"fümmung be§ ©nteigneten
gegebenenfalls ber Ifßfanbgläubiger wirb auSbrüdflif
oorget)oben. 2luf bie SJlieter unb Säfter be5 eflj'
eigneten ®runbeigentümer§ ftnb für aüfäüige Stafte«
ju entffäbigen. ®te 3«*^l ber ©fâ^ungêfretfe
©fä^ungSfommiffionen foil auf fünf oermlnbert toe*'

ben. gür ben gall ber SEBeiterjtel)ung foil ber 3"P^ j

tionSrifter bei Sunbeigerifti mit Seijug oon
SJlitgliebern einer obern ©fä^ungifommiffion entff etbeff

oorbe^alten bleibt bie grage, ob unb unter weifen $"*'
au§fet(ungen btefer ©ntffeib an bai Sunbeigerift
tergejogen werben fann. — ®te Äommiffion wirb 'JL

Saufe bei SSlonati Slpril bie Seratung bei ©nt»«*'
fortfefcen unb abffließen.

Mvstr. schwkîz. .Z^tnng („Msisterbiatt") Är, 4s

Art des Alten. Das kann nach verschiedenen Richtungen
erreicht werden: Die Zierformen sollen sich der praktischen
Zweckmäßigkeit unterordnen. Wir sollten wieder erkennen,
was für eine Aufgabe der Pilaster, die Säule usw. zu
erfüllen haben, wie sie wirken, wie Eisen und Holz sinn-
gemäß gestaltet werden. Hand in Hand geht damit die

sinngemäße Ausnützung der Werkzeuge. Was hier die

Verbindung zwischen Unterricht und Werkstatt erreichen
kann, zeigt am besten die Zürcherschule. Rein zeichne-

rische Übungen müssen so gestaltet werden, daß sie ihren
tieferen Sinn nicht verlieren. Jedes vom Gegenstand
und Material losgelöste Zeichnen ist der Todfeind jedes
guten Geschmackes; es ist das beste Mittel, um die Phan-
tasie zu töten.

Neben den zeichnerischen Übungen mag die Vorwei-
sung von guten und schlechten Gegenständen eingreifen,
durch Besuch von Museen, durch Lichtbilder, durch ge-
wöhnliche Bilder usw. Unsere Vorfahren haben Gutes
hervorgebracht, aber ja nicht lauter Gutes. Man greife
zu den Werken: Die schöne alte Schweiz; die neueste

Mappe der Zürcherschule. Aber allzuvtele Bilder können

auch den Geschmack verbilden. Der Lehrer darf in den

Fragen des Geschmackes kein Suchender mehr sein; der
Lehrer im Nebenamt ist manchmal den Anforderungen
nicht gewachsen; oft wird ihm die Lehrtätigkeit an der
Fortbildungs- und Gewerbeschule geradezu aufgedrängt.

Lehrer Hilber in Wil geht mit der Eingabe der
Heimatschutzvereinigung nicht in allen Teilen einig. Ge

wiß gibt es Schulen, die gar keinen oder zu wenig Zei-
chenunterricht erteilen. Aber andere leisten recht gutes.
So hätte man neben dem Wort des Tadels in der Ein-
gäbe auch ein solches der Anerkennung anbringen dürfen.
Der Bericht sollte neben dem düstern Schatten auch die

schöneren Lichtstellen enthalten. Auch der Lehrer im Ne-
benamt kann Gutes leisten; er ist mit den örtlichen Ver-
Hältnissen und Bedürfnissen eher verwachsen als ein

Wanderlehrer. Voraussetzung ist dabei immer, daß er
Berater und sicherer Führer für Herz und Gemüt des

Schülers wird. Die Eingabe ist insofern in einem un-
günstigen Zeitpunkt erfolgt, weil die Werturteile für die

ästhetischen Fragen sich heute schroff gegenüberstehen. Die
gewerblichen Schulen sind hinsichtlich Fachzeichnen. Frei-
handzeichnen die Vorbereitungen für die schmückenden

Berufe; anderseits hat man das Bestreben, Fachschulen
für einzelne Gewerbe und Gebtete zu errichten. In einer
Gemeinde, wo Leute mit offenen Augen wohnen, wird
eine Geschmacksoerbildung durch die Schule wohl kaum
entstehen. Neben der jährlichen Ausstellung, wo die Hand-
werker mit der Kritik nicht zurückhalten, kommen ja noch
die kantonalen und schweizerischen Experten, die zum
Rechten sehen. Der Wanderlehrer wird nicht in allen
Teilen anstelle des ortsansäßigen Lehrers treten können.

-l- 5

So standen sich in dieser wichtigen Unterrichtsfrage
zwei verschiedene Auffassungen gegenüber. Der Bericht-
erstatter bekam den Eindruck, daß die Verhältnisse nicht
durchwegs so schlimm sind, wie man aus der Eingabe
der Heimatschutzvereinigung schließen könnte. Immerhin
verdient diese Seite der Ausbildung des gewerblichen und
handwerklichen Nachwuchses unsere vollste Aufmerksam-
keit. Im Grundgedanken verfolgt die Heimatschutzveret-
nigung ein gutes Ziel; ja man kann sagen, daß sie mit
der Eingabe weitere Kreise aufmerksam machte: einerseits
auf die Bedürfnisse einer besseren Geschmacksbildung un-
serer künftigen Handwerker und Gewerbetreibenden, an
derseits auf die leider allzu vielen, schlechten Geschmack
verratenden Verkaufsgegenstände, Wohnungseinrichtungen,
Hausgeräte, Zimmerschmuck usw., wie sie leider land auf
und ab noch in Massen zu finden sind. Lichtbildervor-

träge mit Gegenüberstellung von guten und schlechten

Beispielen könnten auf diesem Gebiet ebenso die Augen
öffnen wie seinerzeit die bekannten Bücher von Schulze-
Naumburg.

Der Heimatschutz-Vereinigung St. Gallen kommt das

Verdienst zu, eine Frage aufgegriffen und durch auf-
schlußreichen Lichtbildervortrag vor Augen geführt zu

haben, die eben jedermann angeht. Der gute Geschmack

muß immer mehr wieder Allgemeingut werden. Ohne ein-

gehende Belehrung und Erziehung nach dieser Richtung
wird das nie zu erreichen sein. Aber nicht der Schule
allein darf man die große Aufklärungsarbeit zumuten;
jedermann muß an seiner Stelle mithelfen, die Geschmacks-

verbildung aus der Welt zu schaffen.

Pfandbriefgesetz. Die ständerätliche Kommission für
die Ausgabe von Pfandbriefen, die in Lugano tagte, hat
die erste Lesung des Gesetzentwurfes beendet. In Ab-

weichung von der Vorlage des Bundesrates hat sie die

Zahl der für die Emission von Pfandbriefen ausschließ-
lich zuständigen Zentralinstitute auf zwei festgesetzt. Die

Pfandbriefe sollen eine Laufzeit von mindestens zwanzig
und höchstens fünfzig Jahren erhalten. In den übrige«
wichtigen Punkten hat die Kommission den in der Vor-
läge vorgesehenen Lösungen zugestimmt. Indessen wurde
das Kapitel über die strafrechtlichen Bestimmungen zur

Umarbeitung an das Ftnanzdepartement zurückgewiesen-
Dieses wird der Kommission zur Beratung in zweiter
Lesung einen Entwurf vorlegen, der den inhaltlichen und

formellen Abänderungen, wie sie sich aus den Beratungen
der Kommission ergeben haben, Rechnung tragen soll.

Das neue Enteignungsgesetz. Vom 24.-27. Januar
tagte in Zürich unter dem Vorsitz von Sträuli (Winter-
thur) und in Anwesenheit von Bundesrat Häberlin die

Kommission des Nationalrates für das neue Enteignungs-
gesetz. Sie beschloß Eintreten auf den Entwurf und be-

riet diesen bis zu den Bestimmungen über den Vollzug
Im großen und ganzen wurde dem Entwurf zugestimmt,
insbesondere auch seinen Neuerungen gegenüber dem bis-

herigen Gesetz. Voraussetzungen und Umfang des Ent-

etgnungsrechts werden im wesentlichen auf Grund der

bisherigen Praxis bestimmt. Die Bestrebungen des He«

matschutzes sollen tunlichst gewahrt werden. Dem Grund
eigentümer wird das Recht eingeräumt, gegen Planauf-
nahmen, Aussteckungen und ähnliche Maßnahmen vor

bewilligter Enteignung Einsprache zu erheben. Die Ele-

mente der zu leistenden Entschädigung werden auf der

Grundlage voller Entschädigung für die durch die Ent-

eignung verursachten Nachteile näher umschrieben (Ver-
kaufswert bei Gesamtenteignung, Minderwert des Rest

grundstücks bei Teilenteignung, allfälliger persönlich^
Schaden, soweit er nach dem gewöhnlichen Laus der

Dinge vorausgesehen werden kann). Die Möglichkeit des

Naturalersatzes mit Zustimmung des Enteigneten um
gegebenenfalls der Pfandgläubiger wird ausdrücklich he«

vorgehoben. Auch die Mieter und Pächter des em

eigneten Grundeigentümers sind für allfällige Nachte«

zu entschädigen. Die Zahl der Schätzungskreise um

Schätzungskommissionen soll auf fünf vermindert wer

den. Für den Fall der Weiterziehung soll der Jnstrm
tionsrichter des Bundesgerichts mit Beizug von z«^,

Mitgliedern einer obern Schätzungskommiffion entscheide««

vorbehalten bleibt die Frage, ob und unter welchen Vo«

aussetzungen dieser Entscheid an das Bundesgericht Wf«

tergezogen werden kann. — Die Kommission wird
Laufe des Monats April die Beratung des Entwurs
fortsetzen und abschließen.
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